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BUNDESARBEITSGERICHT 

10 AZR 550/18 
10 Sa 759/18 SK 
Hessisches 
Landesarbeitsgericht 

Im Namen des Volkes! 
Verkündet am 
28. August 2019 

URTEIL 
Jatz, Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

In Sachen 

 

Beklagter, Berufungskläger und Revisionskläger, 

 

 

pp. 

 

 

 

Kläger, Berufungsbeklagter und Revisionsbeklagter, 

 

 

 

hat der Zehnte Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der mündlichen  

Verhandlung vom 28. August 2019 durch die Vorsitzende Richterin am  

Bundesarbeitsgericht Gallner, die Richterin am Bundesarbeitsgericht Dr. Brune, 

den Richter am Bundesarbeitsgericht Pessinger sowie die ehrenamtlichen  

Richter Kiel und Meyer für Recht erkannt: 
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1. Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des  
Hessischen Landesarbeitsgerichts vom 12. Oktober 
2018 - 10 Sa 759/18 SK - wird zurückgewiesen. 

2. Der Beklagte hat die Kosten der Revision zu tragen. 
 
 

Von Rechts wegen! 
 
 
 

Tatbestand 

 

Die Parteien streiten über Beiträge für gewerbliche Arbeitnehmer nach 

dem Tarifvertrag über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe vom 3. Mai 

2013 idF vom 10. Dezember 2014 (VTV 2014) und vom 24. November 2015 

(VTV 2015). 

Der Kläger ist die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft, 

eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien in der Rechtsform eines 

Vereins mit eigener Rechtspersönlichkeit kraft staatlicher Verleihung. Er ist ta-

rifvertraglich zum Einzug der Beiträge zu den Sozialkassen der Bauwirtschaft 

verpflichtet. Der VTV 2014 wurde am 6. Juli 2015 rückwirkend zum 1. Januar 

2015 für allgemeinverbindlich erklärt (AVE VTV 2015). Die Allgemeinverbind-

licherklärung des VTV 2015 erfolgte am 4. Mai 2016 rückwirkend zum 1. Januar 

2016 (AVE VTV 2016). Der Senat hat sowohl die AVE VTV 2015 als auch die 

AVE VTV 2016 für wirksam befunden (BAG 21. März 2018 - 10 ABR 62/16 - 

BAGE 162, 166; 20. November 2018 - 10 ABR 12/18 -). 

Der Beklagte unterhält in G einen Baubetrieb, in dem er Vollwärme-

schutz-, Maurer-, Renovierungs- und Ausbauarbeiten erbringt. Er ist nicht Mit-

glied eines der tarifschließenden Verbände. Der Beklagte erstattete dem Kläger 

eine den Monat Juni 2015 betreffende Beitragsnachmeldung in Höhe von 

14,44 Euro. Für April und Mai 2016 meldete er ihm Beiträge in Höhe von 

973,08 Euro. 
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Der Kläger hat den Beklagten für verpflichtet gehalten, die gemeldeten 

Beiträge zu leisten. Die Erstreckung der Rechtsnormen der Verfahrenstarifver-

träge auf den Beklagten folge auch aus § 7 SokaSiG. 

Der Kläger hat beantragt, 

         den Beklagten zu verurteilen, an ihn 987,52 Euro zu zah-

len. 

 

Der Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Das SokaSiG sei verfas-

sungswidrig. Das Gesetz verstoße unter anderem gegen die durch Art. 9 Abs. 3 

GG geschützte kollektive Koalitionsfreiheit, das Gewaltenteilungsprinzip des 

Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG und das aus Art. 2 Abs. 1 iVm. Art. 20 Abs. 3 GG fol-

gende Rückwirkungsverbot. 

Das Arbeitsgericht hat der Klage auf der Grundlage von § 7 SokaSiG 

stattgegeben. Den Beitragsanspruch für Juni 2015 hat es „daneben“ auf die 

AVE VTV 2015 gestützt. Das Landesarbeitsgericht hat die Berufung des Be-

klagten zurückgewiesen. Der Beklagte begehrt mit seiner vom Landesarbeits-

gericht zugelassenen Revision die Abweisung der Klage. 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Revision ist unbegründet. 

I. Soweit der Beklagte seine Verurteilung zur Zahlung des für Juni 2015 

nachgemeldeten Beitrags angreift, ist die Revision schon deshalb unbegründet, 

weil seine Berufung unzulässig ist. 

1. Die Zulässigkeit der Berufung ist Prozessfortsetzungsvoraussetzung für 

das gesamte weitere Verfahren nach Einlegung der Berufung. Sie ist deshalb 

vom Revisionsgericht von Amts wegen zu prüfen (st. Rspr., vgl. BAG 3. Juli 

2019 - 10 AZR 499/17 - Rn. 12).  
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2. Im Hinblick auf die Verurteilung des Beklagten zur Zahlung des nach-

gemeldeten Beitrags für Juni 2015 fehlt es an der erforderlichen Berufungsbe-

gründung.  

a) Nach § 64 Abs. 6 Satz 1 ArbGG iVm. § 520 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 ZPO 

muss die Berufungsbegründung die Umstände bezeichnen, aus denen sich die 

Rechtsverletzung durch das angefochtene Urteil und deren Erheblichkeit für 

das Ergebnis der Entscheidung ergibt. Die Berufungsbegründung muss erken-

nen lassen, in welchen Punkten tatsächlicher oder rechtlicher Art das angefoch-

tene Urteil nach Ansicht des Berufungsklägers unrichtig ist und auf welchen 

Gründen diese Ansicht im Einzelnen beruht (BAG 24. Oktober 2017 - 1 AZR 

166/16 - Rn. 11). Hat das erstinstanzliche Gericht seine Entscheidung hinsicht-

lich eines Streitgegenstands auf mehrere selbstständig tragende Begründungen 

gestützt, muss die Berufungsbegründung das Urteil in allen diesen Punkten an-

greifen. Andernfalls ist das Rechtsmittel insgesamt unzulässig, weil der Angriff 

gegen eine der Begründungen nicht ausreicht, um die Entscheidung insgesamt 

in Frage zu stellen (BAG 14. Mai 2019 - 3 AZR 274/18 - Rn. 19 mwN). 

b) Diesen Anforderungen wird die Berufungsbegründung in Bezug auf die 

in die Revision gelangte Klage auf Zahlung des nachgemeldeten Beitrags für 

Juni 2015 nicht gerecht. Das Arbeitsgericht hat die Verurteilung des Beklagten 

zur Zahlung dieses Beitrags sowohl auf § 7 SokaSiG als auch auf die 

AVE VTV 2015 gestützt. Beide Begründungen tragen die Entscheidung selbst-

ständig. Die Berufungsbegründung des Beklagten setzt sich mit den Ausfüh-

rungen des Arbeitsgerichts, wonach der Beklagte aufgrund der AVE VTV 2015 

an den VTV 2014 gebunden ist, nicht auseinander. 

3. Ist die Berufung teilweise unzulässig, hat das Revisionsgericht die Re-

vision insoweit zurückzuweisen (vgl. BAG 23. November 2017 - 8 AZR 458/16 - 

Rn. 10 mwN), wenn das Berufungsgericht - wie im Streitfall - keine Sachent-

scheidung zulasten des Gegners getroffen hat (vgl. dazu BAG 24. Oktober 

2018 - 10 AZR 278/17 - Rn. 13). 
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II. Soweit der Beklagte seine Verurteilung zur Zahlung der Beiträge für 

April und Mai 2016 angreift, ist die Revision ebenfalls unbegründet. Dies gilt bei 

materiell-rechtlicher Prüfung des Berufungsurteils auch für seine gegen die 

Verurteilung zur Zahlung des nachgemeldeten Beitrags für Juni 2015 gerichtete 

Revision (zu einem solchen Vorgehen BAG 19. Juli 2016 - 2 AZR 637/15 - 

Rn. 23 mwN). Die Klage ist insgesamt zulässig und begründet. 

1. Der Kläger hat die zulässige Klage nicht geändert, indem er die Bei-

tragsforderungen zunächst allein auf die AVE VTV 2015 sowie die AVE VTV 

2016 und später auch auf § 7 SokaSiG gestützt hat. Beitragsansprüche nach 

den Verfahrenstarifverträgen, für deren Geltungserstreckung sowohl eine All-

gemeinverbindlicherklärung als auch § 7 SokaSiG in Betracht kommen, werden 

von demselben den Streitgegenstand umgrenzenden Lebenssachverhalt er-

fasst (BAG 27. März 2019 - 10 AZR 512/17 - Rn. 12 f. mwN). 

2. Der Kläger hat Anspruch auf die geltend gemachten Beiträge. Dies 

ergibt sich hinsichtlich des nachgemeldeten Beitrags für Juni 2015 sowie der 

Beiträge für April und Mai 2016 aus § 15 Abs. 2 Satz 1, § 18 Abs. 1 Unterabs. 1 

Satz 1 VTV 2014 und VTV 2015. Der Beklagte ist an den VTV 2014 nach § 5 

Abs. 4 TVG iVm. der AVE VTV 2015 gebunden. Die Bindung des Beklagten an 

den VTV 2015 folgt aus § 5 Abs. 4 TVG iVm. der AVE VTV 2016. Die Voraus-

setzungen für eine Beitragspflicht des Beklagten nach den inhaltlich deckungs-

gleichen Bestimmungen dieser Verfahrenstarifverträge sind erfüllt. 

a) Der im Land Hessen gelegene Baubetrieb des Beklagten fällt in den 

räumlichen und den betrieblichen Geltungsbereich der beiden Verfahrenstarif-

verträge (§ 1 Abs. 1, Abs. 2 VTV 2014 und VTV 2015). In ihm werden arbeits-

zeitlich überwiegend Tätigkeiten iSv. § 1 Abs. 2 der beiden Verfahrenstarifver-

träge ausgeführt: Vollwärmeschutzarbeiten unterfallen kumulativ oder alternativ 

§ 1 Abs. 2 Abschn. V Nr. 9, Nr. 12 und Nr. 40 VTV 2014 und VTV 2015 (vgl. 

BAG 19. Juli 2000 - 10 AZR 918/98 - zu II 1 b aa der Gründe). Maurerarbeiten 

werden nach § 1 Abs. 2 Abschn. V Nr. 23 vom betrieblichen Geltungsbereich 

der beiden Verfahrenstarifverträge erfasst. Bei Renovierungs- und Ausbauar-

beiten handelt es sich jedenfalls um bauliche Leistungen iSv. § 1 Abs. 2  
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Abschn. II VTV 2014 und VTV 2015 (vgl. BAG 8. Mai 2019 - 10 AZR 

559/17 - Rn. 21; 23. Juni 2010 - 10 AZR 463/09 - Rn. 13). Der persönliche Gel-

tungsbereich der beiden Verfahrenstarifverträge erstreckt sich auf die bei dem 

Beklagten beschäftigten gewerblichen Arbeitnehmer (§ 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 

VTV 2014 und VTV 2015). 

b) Der Kläger hat nach § 3 Abs. 1 Satz 1 der beiden Verfahrenstarifverträ-

ge Anspruch auf die zur Finanzierung des Urlaubs- und des Berufsbildungsver-

fahrens festgesetzten Beiträge. Er zieht als Einzugsstelle sowohl seine eigenen 

Beiträge als auch die Beiträge der Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes 

ein, § 3 Abs. 3 Satz 1 VTV 2014 und VTV 2015. Nach § 15 Abs. 2 Satz 1 der 

beiden Verfahrenstarifverträge hat der Beklagte zur Finanzierung der tarifver-

traglich festgelegten Leistungen als Sozialkassenbeitrag einen Gesamtbetrag 

von 20,4 vH der Bruttolohnsumme seiner gewerblichen Arbeitnehmer an den 

Kläger abzuführen. Die Beiträge sind nach § 18 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 

VTV 2014 und VTV 2015 für jeden Abrechnungszeitraum spätestens bis zum 

20. des folgenden Monats bargeldlos an den Kläger zu zahlen. Über ihre rech-

nerische Höhe streiten die Parteien nicht. 

3. Die Beitragsansprüche ergeben sich auch aus § 7 Abs. 2 und Abs. 1 

iVm. den Anlagen 27 und 26 SokaSiG. Gegen die gesetzliche Geltungserstre-

ckung auf Betriebe wie den des nicht tarifgebundenen Beklagten bestehen aus 

Sicht des Senats keine verfassungsrechtlichen Bedenken (BAG 20. November 

2018 - 10 AZR 121/18 - Rn. 42 ff., BAGE 164, 201). 

a) Nach § 7 Abs. 2 SokaSiG gelten die Rechtsnormen des VTV 2014 für 

alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember 2015. Die Anlage 27 enthält den vollständigen Text des 

VTV 2014 (vgl. den Anlageband zum BGBl. I Nr. 29 vom 24. Mai 2017 S. 269 

bis 282). Nach § 7 Abs. 1 SokaSiG gelten die Rechtsnormen des VTV 2015 in 

seinem Geltungsbereich für alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer für den Zeitraum 

vom 1. Januar 2016 bis zu der Beendigung des Tarifvertrags. Die Anlage 26 

enthält den vollständigen Text des VTV 2015 (vgl. den Anlageband zum BGBl. I 

Nr. 29 vom 24. Mai 2017 S. 255 bis 268). Der VTV 2015 endete nach § 31 
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Satz 2 des Tarifvertrags über das Sozialkassenverfahren im Baugewerbe vom 

28. September 2018 (VTV 2018) mit dessen Inkrafttreten am 1. Januar 2019 

(§ 31 Satz 1 VTV 2018). 

b) Die Zahlungspflicht des Beklagten folgt hinsichtlich des nachgemelde-

ten Beitrags für Juni 2015 sowie der Beiträge für April und Mai 2016 aus § 15 

Abs. 2 Satz 1, § 18 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 VTV 2014 und VTV 2015. 

c) Der Senat hält es für verfassungsrechtlich unbedenklich, dass § 7 

SokaSiG die Rechtsnormen der Tarifverträge über das Sozialkassenverfahren 

im Baugewerbe auf nicht tarifgebundene Arbeitgeber wie den Beklagten er-

streckt (vgl. BAG 27. März 2019 - 10 AZR 512/17 - Rn. 32 ff.; 20. November 

2018 - 10 AZR 121/18 - Rn. 42 ff., BAGE 164, 201). 

aa) § 7 SokaSiG ist mit Art. 9 Abs. 3 GG vereinbar (BAG 8. Mai 2019 

- 10 AZR 559/17 - Rn. 30 ff.; 20. November 2018 - 10 AZR 121/18 - Rn. 45 ff., 

BAGE 164, 201). 

(1) Die Tarifautonomie wird entgegen der Auffassung des Beklagten nicht 

dadurch verletzt, dass mit dem SokaSiG eine weitere Grundlage zur Erstre-

ckung der Verfahrenstarifverträge auf Außenseiter geschaffen wurde. Der Ge-

setzgeber darf aus formellen Gründen nichtige Allgemeinverbindlicherklärungen 

durch eine gesetzliche Regelung ersetzen. Er kann sich dabei insbesondere für 

eine andere Rechtsform als die in § 5 TVG geregelte Allgemeinverbindlicherklä-

rung entscheiden (BVerfG 18. Juli 2000 - 1 BvR 948/00 - zu II 2 der Gründe). Er 

ist dazu befugt, die Funktionsfähigkeit des Systems der Tarifautonomie durch 

gesetzliche Regelungen herzustellen und zu sichern. Er kann und muss ggf. 

auch bereits bestehende gesetzliche Rahmenbedingungen für das Handeln der 

Koalitionen ändern oder ergänzen, um dem Handeln der Koalitionen und insbe-

sondere der Tarifautonomie Geltung zu verschaffen (vgl. BVerfG 11. Juli 2017 

- 1 BvR 1571/15, 1 BvR 1588/15, 1 BvR 2883/15, 1 BvR 1043/16, 1 BvR 

1477/16 - Rn. 144, 147, BVerfGE 146, 71). 
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(2) Ein etwaiger Eingriff in die Tarifautonomie ist jedenfalls gerechtfertigt. 

Das SokaSiG verfolgt einen legitimen Zweck. Es dient dazu, den Fortbestand 

der Sozialkassenverfahren der Bauwirtschaft und damit die Funktionsfähigkeit 

des Systems der Tarifautonomie zu sichern, indem es die Anwendung der seit 

dem 1. Januar 2006 geltenden Verfahrenstarifverträge auf Nichtverbandsmit-

glieder ausdehnt. Darüber hinaus schafft es Bedingungen für einen fairen Wett-

bewerb. Das Gesetz ist geeignet, weil es jedenfalls förderlich ist, diese Ziele zu 

erreichen. Es ist auch erforderlich. Die vom Gesetzgeber angestellten Erwä-

gungen sind von seinem Einschätzungsspielraum gedeckt. Schließlich sind die 

mit § 7 SokaSiG verbundenen Belastungen zumutbar. Die bezweckte Siche-

rung der Sozialkassenverfahren der Bauwirtschaft sowie die Herstellung von 

Bedingungen für einen fairen Wettbewerb stehen im allgemeinen Interesse und 

stellen einen gewichtigen Belang im Rahmen der durchzuführenden Abwägung 

dar. Demgegenüber wird die Tarifautonomie der vom SokaSiG erfassten Ar-

beitgeber und Verbände allenfalls geringfügig beeinträchtigt (BAG 3. Juli 2019 

- 10 AZR 499/17 - Rn. 83). 

bb) § 7 SokaSiG verstößt aus Sicht des Senats nicht gegen Art. 14 Abs. 1 

GG. Der Senat hat bereits entschieden, dass die aufgrund des SokaSiG beste-

henden Pflichten, Beiträge und ggf. Verzugszinsen zu entrichten, den Schutz-

bereich der Eigentumsfreiheit unberührt lassen und etwaige Eingriffe jedenfalls 

gerechtfertigt wären (BAG 3. Juli 2019 - 10 AZR 499/17 - Rn. 86 ff.; 3. Juli 2019 

- 10 AZR 498/17 - Rn. 42; 27. März 2019 - 10 AZR 318/17 - Rn. 54 ff. mwN). 

cc) § 7 SokaSiG „kassiert“ nicht unter Verstoß gegen Art. 20 Abs. 2 Satz 2 

GG entgegenstehende höchstrichterliche Rechtsprechung. Mit der gesetzlichen 

Erstreckungsanordnung sollte - letztlich mit Rücksicht auf die Forderungen der 

Rechtsstaatlichkeit und der Rechtssicherheit - statt anfechtbaren Rechts unan-

fechtbares Recht gesetzt werden. Dies hält der Senat für verfassungsrechtlich 

unbedenklich (BAG 3. Juli 2019 - 10 AZR 499/17 - Rn. 95; 20. November 2018 

- 10 AZR 121/18 - Rn. 92 ff., BAGE 164, 201). 

dd) § 7 SokaSiG verletzt nach Auffassung des Senats nicht das durch Art. 2 

Abs. 1 iVm. Art. 20 Abs. 3 GG geschützte Vertrauen tariffreier Arbeitgeber, von 
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rückwirkenden Gesetzen nicht in unzulässiger Weise belastet zu werden (BAG 

20. November 2018 - 10 AZR 121/18 - Rn. 68 ff., BAGE 164, 201). Der gegen-

teiligen Auffassung des Beklagten stimmt der Senat nicht zu. 

(1) Der Beklagte musste wie alle Betroffenen mit der nachträglichen 

- gesetzlichen - Bestätigung der Beitragspflicht aufgrund der Verfahrenstarifver-

träge rechnen. Ob der Sachverhalt einer der in der Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts anerkannten, nicht abschließend definierten Fallgrup-

pen zugeordnet werden kann, ist nicht von Belang. Für die Frage, ob mit einer 

rückwirkenden Änderung der Rechtslage zu rechnen war, kommt es allein da-

rauf an, ob die bisherige Regelung bei objektiver Betrachtung geeignet war, ein 

Vertrauen der betroffenen Personengruppe auf ihren Fortbestand zu begründen 

(vgl. BVerfG 17. Dezember 2013 - 1 BvL 5/08 - Rn. 64, BVerfGE 135, 1; BAG 

3. Juli 2019 - 10 AZR 499/17 - Rn. 91; 8. Mai 2019 - 10 AZR 559/17 - Rn. 47). 

(2) Bis zum 20. September 2016 bestand keine Grundlage für ein Vertrau-

en auf die Unwirksamkeit der Allgemeinverbindlicherklärungen der Verfahrens-

tarifverträge in den Fassungen der Anlagen 26 und 27 des SokaSiG, auf die 

Absätze 1 und 2 des § 7 SokaSiG verweisen (BAG 20. November 2018 

- 10 AZR 121/18 - Rn. 77 ff., BAGE 164, 201). Über die Wirksamkeit der 

AVE VTV 2016 und der AVE VTV 2015 war bei Inkrafttreten des SokaSiG noch 

nicht rechtskräftig entschieden. Schon deshalb konnte kein zu schützendes 

Vertrauen der tariffreien Arbeitgeber darauf entstanden sein, nicht von der 

Rechtsnormerstreckung erfasst zu werden. Die von dem Beklagten und ande-

ren in Anspruch genommenen Arbeitgebern gehegten Zweifel waren keine ge-

eignete Grundlage für die Bildung von Vertrauen dahin, dass auf der Annahme 

der fehlenden Normwirkung der Verfahrenstarifverträge beruhenden Dispositio-

nen nicht nachträglich die Grundlage entzogen werden würde (BAG 3. Juli 

2019 - 10 AZR 499/17 - Rn. 93; 8. Mai 2019 - 10 AZR 559/17 - Rn. 49; 

20. November 2018 - 10 AZR 121/18 - Rn. 79 ff., aaO). 

(3) Der Beklagte beruft sich vergeblich darauf, die „Ersetzung“ der unwirk-

samen Allgemeinverbindlicherklärungen durch eine gesetzliche Regelung sei 

nicht vorhersehbar gewesen. Dem Gesetzgeber steht, wie bereits ausgeführt, 
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die Wahl einer anderen Rechtsform als der in § 5 TVG geregelten Allgemein-

verbindlicherklärung für die Erstreckung eines Tarifvertrags auf Außenseiter 

frei. Die Rechtsform ändert nichts an Inhalt und Ergebnis der Erwägungen zu 

der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen (BAG 3. Juli 2019 

- 10 AZR 499/17 - Rn. 94; 8. Mai 2019 - 10 AZR 559/17 - Rn. 50; 20. November 

2018 - 10 AZR 121/18 - Rn. 51, BAGE 164, 201). Dass die Rechtsformen mit 

unterschiedlichen Rechtsschutzmöglichkeiten verbunden sind, führt zu keiner 

anderen Bewertung. 

III. Der Beklagte hat nach § 97 Abs. 1 ZPO die Kosten seiner erfolglosen 

Revision zu tragen. 

 Gallner  Pessinger  Brune  

  D. Kiel  Meyer   

 

33  


	10 AZR 550-18 LS
	10 AZR 550-18 U pp

